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RS OGH 1971/3/23 4Ob514/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1971

Norm

ZPO §557

Rechtssatz

Keine Verletzung der Eventualmaxime, wenn das Klagebegehren nicht auf Grund der Einwendungen des Beklagten,

sondern deshalb abgewiesen wird, weil auf Grund der Parteienaussage des Klägers selbst Umstände festgestellt

wurden, die Bedenken gegen den Anspruch aufkommen ließen.

Entscheidungstexte

4 Ob 514/71

Entscheidungstext OGH 23.03.1971 4 Ob 514/71
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